
 
 

 
 

 
 

   

gültig ab 01.01.2022 

Abteilung Infrastruktur 

Aarütistrasse 3 
8192 Glattfelden 

Telefon 044 867 39 90 

Merkblatt Entsorgung Tiernebenprodukte TNP  

Allgemeines 

Jede Gemeinde im Kanton Zürich betreibt – einzeln oder mit anderen Gemeinden 

zusammen – eine Sammelstelle, wo tote Heimtiere und tote kleine Nutztiere abzugeben 

sind. Die Gemeinde Glattfelden betreibt eine öffentliche Kadaversammelstelle beim 

Schlachthaus, Gottfried Keller-Strasse.  

Von den Gemeindesammelstellen werden die TNP (Tiernebenprodukte) in eine RTS 

(Regionale Tierkörper-Sammelstelle) transportiert, wo sie von der TMF Extraktionswerk 

AG, Bazenheid abgeholt werden. In der TMF Bazenheid werden sie zu Mehlen und Fetten 

verarbeitet, die energetisch genutzt werden. 

Entsorgung Kadaver und Tiernebenprodukte 

Bis zehn Kilogramm schwere Tierkörper (beispielsweise tote Heimtiere) dürfen auf 

privatem Grund vergraben werden. Dabei ist zu beachten, dass der Tierkörper mit 

mindestens 50 cm Erde bedeckt ist. Den entsprechenden rechtlichen Erlass findet man in 

der Verordnung über die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten vom 23. Juni 2004 

(VTNP) in Art. 16 Abs. 1 («Vergraben von tierischen Nebenprodukten»). 

 

• Tierkadaver und Konfiskate bis max. 20 kg Gewicht können nach telefonischer 

Voranmeldung beim Abdecker, Peter Karrer (Telefon 079 711 37 01) bei der 

Kadaversammelstelle Gottfried Keller-Strasse entsorgt werden. 

 

• Tierkadaver und Konfiskate mit einem Gewicht von mehr als 20 kg müssen direkt 

bei der Regionalen Tierkörpersammelstelle in Bülach, Werkhof Furt, Badenerstrasse 

87, Bülach angeliefert und entsorgt werden (Telefon 044 863 14 80). 

• Grosstierkörper ab 200 Kilogramm holt die TMF Bazenheid auf Anmeldung (Tel. 

071 931 40 40) direkt vom Hof ab.  

Kosten und Verrechnung ab 1. April 2022 

Die Kosten für die Entsorgung von toten Tieren und anderen TNP werden der Gemeinde 

vom Entsorgungsunternehmer in Rechnung gestellt. Die Gemeinde Glattfelden wiederum 

verrechnet Transport und Entsorgung von TNP ab einem Mindestbetrag von CHF 10.00 pro 

Jahr direkt an die Anlieferer bzw. Besitzer weiter. 

Wer regelmässig TNP in die Gemeindesammelstelle anliefert, führt eine Excel-Liste mit 

Angaben zu Datum Anlieferung, Bezeichnung TNP, ca. Gewicht TNP, Name und Adresse 

TNP Besitzer. Die Liste wird von der Gemeindeverwaltung abgegeben. Die ausgefüllte Liste 

ist der Finanzverwaltung jeweils Ende Jahr zur Verrechnung einzureichen. 

Direktanlieferungen an die Regionale Tierkörpersammelstelle in Bülach sind dort auf der 

bereitliegenden Liste einzutragen. Die Verrechnung durch die Finanzverwaltung erfolgt 

jeweils direkt auf Ende Jahr. 

Die Entsorgung von Grosstierkörpern wird ebenfalls Ende Jahr aufgrund der Meldungen der 

TMF Bazenheid von der Finanzverwaltung an die Besitzer verrechnet. 
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